
 
 

Anhang A: Richtwerte für Pauschalansätze in den Schutzwaldprojektabrechnungen 
Stand 29.04.2020 
Pos. Massnahme Einheit Ansatz  

in SFr. 
Bemerkungen 

1 Bestandesbegründung   nur in Ausnahmefällen 

1.1 Pflanzung Stk. 10  

1.2 Wildschadenverhütung Stk. 10 Einzelschutz mechanisch 

2 Jungwaldpflege    

2.1 Jungwuchs- & Dickungspflege 
Schlagpflege 

a 15 inkl. MS-Kosten 

2.2 Stangenholz a 20 inkl. MS-Kosten 

2.3 Schlagräumung a 20 nur falls für die Sicherstellung der Naturverjüngung erforderlich 
(Herleitung Handlungsbedarf NaiS) 

2.4 Zuschlag für erschwerte 
Verhältnisse 

a 5 - 10 Kriterien: Lange Anmarschwege, Waldreben, Dornen, Bilden von 
Asthaufen erforderlich 

3 Holzerei    

3.1 Grundansatz Tfm *) 50  

3.2 Zuschlag für erschwerte 
Verhältnisse 

Tfm *) 5 - 30 Kriterien: Lange Anmarschwege, ausführende Person muss gegen 
Absturzgefahr gesichert werden, geringe Stückmasse (BHD zum 
grössten Teil <30cm), Sichern der Stämme gegen Abrutschen, 
seilunterstütztes Fällen zum Schutz des verbleibenden Bestandes etc. 
(Faustregel: Zuschlag Fr. 5.- / Tfm pro vorstehendes Kriterium) 

3.3 Forstschutz / Entrinden Tfm *) 15 Entrinden zwecks Forstschutz 

3.4 Zuschlag für Sichern der 
Stämme im Bestand 

Tfm *) 20 Im Bestand verbleibendes Holz (als temporärer Steinschlagschutz oder 
Sicherung gegen Abrutschen wenn Holzentnahme unwirtschaftlich) 

4 Holzrücken   Alternative Bedingungen für die Abgeltung: 
1) Der Holzerlös deckt die Rückekosten oder 
2) Das Holz muss aus Sicherheitsgründen (Gefahr des Abrutschens) 

oder, bei grossem örtlichem Holzanfall, zur Gewährleistung der 
Naturverjüngung aus dem Bestand  
entnommen werden 

4.1 Bodenseilzug (Grundansatz) Tfm *) 20  

4.2 Mobilseilkran  Tfm *)  Festlegung der Pauschale gemäss Offerte 

4.3 Helikopter Tfm *)  Festlegung der Pauschale gemäss Offerte 

4.4 Zuschlag zu 4.1 / 4.2  
für erschwertes Rücken  

Tfm *) 5 - 25 Schwierige Kleintopographie (Hindernisse), Hangneigung > 70%, 
geringe Stückmasse (BHD zum grössten Teil <30cm) 

4.5 Zuschlag zu 4.1 / 4.2  
für lange Transportdistanzen 

Tfm *) 20 Lange Transportdistanzen (>200m) oder gebrochener Transport mit 
Umhängen der Lasten 

5 Zuschlag für 
Organisatorische 
Massnahmen (nicht 
beitragsberechtigt AWJF) 

nach Aufwand oder 
Pauschal-Offerte 

Mehrkosten aufgrund Einschränkungen des Nutzniessers.  
Kriterien sind: Mehrkosten die eine Intervallsperrung bei  
den waldbaulichen Massnahmen verursacht, temporäre Schutznetze, 
Grobreinigung, Feinreinigung  

6 übrige Massnahmen nach Aufwand oder 
Pauschal-Offerte 

Temporäre Schutzbauten bis der Wald die Schutzfunktion 
übernehmen kann, künstliche Anker für Seilkranabspannungen im 
Offenland. Wenn unumgänglich Offenland Entschädigung. Säubern 
von Lagerplätzen / Offenland. Bachräumung (2.50-5.00 / Laufmeter) 

7 Infrastruktur Massnahmen nach Aufwand oder 
Pauschal-Offerte 

Wegneubau, Wegausbau, Wegsanierungen, 

8 
 

Aufwand Revierförster/in 
 

5 - 10% 
vom Total aus 

Pos. 1-4,6,7 
 

Mitwirkung bei der Projektierung, Jahresplanungen, Projektleitung, 
Lieferung lokaler Daten, Massnahmenplanung, Unternehmereinsatz, 
Holzverwertung, Abrechnung, Koordination/ Information der 
Behörden und der Öffentlichkeit, Anzeichnungsabgeltung wenn 
ausserhalb Kantonsbeiträge an die Leistungen der Leiter von 
Forstrevieren zur Erfüllung der im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgaben. etc. (5%bei einfachen Projekten mit viel TfM, 10% bei 
komplexen Projekten oder wenig TfM)  

9 Beitrag für die NaiS -
konforme Pflege 

Are 10 Da die NaiS Anforderungen den Waldeigentümer im Bereich seiner 
waldbaulichen und holzerntetechnischen Möglichkeiten einschränken 
können. Die Schutzwaldbewirtschaftung sich nicht an der Zielsetzung 
Holzproduktion orientiert. Die Holznutzungen einem zwangsweisen, 
von der Öffentlichkeit geforderten Eingriff entsprechen, dessen 
Zeitpunkt vom Waldeigentümer nicht frei gewählt werden kann. 

10 Holzerlös  Tfm *)  Ansatz je Holzqualität. Richtwerte: 45.- für Lbh, schlechte Qualität /  
60.- für Lbh/Ndh gemischt, mittlere Qualität / 75.- für Ndh. Abstufung 
in 5.- Schritten möglich 

*)  Abrechnungsgrundlage bildet immer die Holzmenge gemäss Anzeichnungsprotokoll:  

Tfm:  Tariffestmeter/ Stehendmass in Rinde. 

BHD:  Brusthöhendurchmesser (BHD) bzw. Stammdurchmesser auf der Höhe 1.3m 


